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29. Mai 2000 

Festsetzung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung durch die Verwaltungsberufs​genossenschaft
h i e r :
Befreiung der öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaften und Anstalten von der

Ausgleichspflicht nach § 176 ff SGB VII


Sehr geehrte Damen und Herren,

§ 176 ff SGB VII sehen einen Ausgleich von Lasten unter den gewerblichen Berufsgenossen​schaften vor. Gemäß § 180 Abs. 1 Satz 3 SGB VII sind bei der Berufsgenossenschaft für Ge​sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege die Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege von der Aus​gleichspflicht befreit.

Satz 4 dieser Rechtsvorschrift bestimmt weiter, dass auch „gemeinnützige Unternehmen“ im Zu​ständigkeitsbereich anderer Berufsgenossenschaften von der Beitragspflicht ausgenommen sind.

Das Kirchenamt der EKD hat sich gegenüber der Verwaltungsberufsgenossenschaft mit seiner Rechtsauffassung, dass auch die öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen als „gemeinnützige Unternehmen“ i.S. von § 180 Abs. 1 SGB VII anzusehen sind, durchgesetzt.

Die VGB darf deshalb in ihren Einzelbeitragsbescheiden für die Kirchenbezirke und ihren Ein​richtungen Ausgleichsbeträge nicht mehr ansetzen. Es wird gebeten, auch insoweit die Korrekt​heit der Beitragsbescheide zu kontrollieren.

Kirchengemeinden und ihre Einrichtungen sind in das Beitragspauschalabkommen mit der VBG einbezogen und damit von dieser Regelung nicht unmittelbar betroffen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




Zeier

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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